
Tabelle 4. 
Einfluß verschiedener Beistoffe auf die Wirksamkeit und 
Phytotoxizität von gepufferten Streptomycin- und Oxy
tetracyclinlösungen (100 ppm Wirkstoff) bei Blattappli-

Beistoffe 
und 
Konzentrationen 

Rapidnetzer 1 

Spezial (neu) 
0 ,025 °/o 
Glyzerin 2 °/o 
Maiskeimöl2 1 0/o 
Emulgator3 0 1 "io 
Spindelöl (Nec-
ton 33) 4 0,5 0/o; 
Emulgator3 0,05 J/o 
Mineralöl 
(.,Elefant") 5 1 °/o 

1 

1 

kation. 

Ps. Jachrymans 
an Gurkenpflanzen 

Strepto- Oxytetra-
mycin cyclin 
pH7,0 pH 6,0 

Wertzahlindex 

5/3 3/3 

3/3 3/4 
2/3 1/3 

6/2 4/3 

2/2 1/1 

1 

1 

X. campestris 
an Kohl 

Streptomycin 
pH7,8 

Wertzahlindex 

6/4 

3/4 
6/5 

6/4 

4/5 

1 BASF, Ludwigshafen a. Rh.; 2 Deutsche Maizena Werke, 
Hamburg; 3 und 4 Farbenfabriken Bayer, Leverkusen; 5 Mine
ralölwerk Epple, Stuttgart. 

Abb. 1. Infektion des Gurkenblattes mit Ps. Jachrymans 
durch Auflegen mit Bakteriensuspension getränkter Zell
stoffstücke (links). Typische nekrotische Flecke nach 8-10 Ta
gen (Mitte). Infiziertes und behandeltes Blatt, symptomfrei 
und ohne phytotoxische Schädigung, Oxytetracyclin 100 ppm 
Wirkstoff, Mineralöl ( .. Elefant") 1 0/o, pH 6, 3 Spritzungen ; 

Wertzahlindex 1/ 1 (rechts). 
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Zusammenfassung 
Zur Bewertung der Wirksamkeit von Antibiotika 

gegen bakterielle Infektionen wird ein nichtlineares 
Bonitierungsschema mit Wertzahlen von 1-9 zur An
wendung gebracht. Dabei wird ein Wertzahlindex an
gegeben, bestehend aus dem bakteriziden Wirkungs
qrad und dem Grad der toxischen Schädigung der 
Pflanze. 

Am Beispiel von Ps. lachrymans an Gurke und X. 
campestris an Weißkohl wurden im Gewächshaus be
stimmte Formulierungen von Streptomycin und Oxy
tetracyclin geprüft. Die Verwendung emulgierter Ole 
als Beistoff erwies sich im Falle der Gurkenbakteriose 
als sehr günstig, während an Weißkohl die Wirkung 
von Glyzerin nicht übertroffen wurde. 

Summary 
In greenhouse experiments with Pseudomonas Jachry mans 

on cucumber and Xanthomonas campestris on cabbage the 
efficiency of streptomycin and oxytetracycline was 'proved 
using buffered solutions for foliage application. Addition of 
emulsified oils markedly increased the bactericidal effect 
and decreased the phytotoxic reaction of cucumber; 
whereas on cabbage glycerol was more effective than oils. 
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Eingegangen am 12. September 1967. 

Die amtliche Prüfung von Pflanzenschutzmitteln in der 
Bundesrepublik Deutschland nach Erlaß des neuen Pflanzenschutzgesetzes* 

Von Paul Steine r, Biologische Bundesanstalt, Institut für Pflanzenschutzmittelprüfung, Braunschweig 
[Nachrichtenbl . Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 19. 1967, 166-168] 

Bisheriges Prüfungsverfahren 

Die Möglichkeit, Pflanz,enschutzmittel auf ihre Wir
kung gegen Schaderreger tierischen oder pflanzlichen 
Ursprungs prüfen zu lassen, bestand in Deutschland bei 
der Biologischen Reichsanstalt in Berlin-Dahlem schon 
seit dem Jahre 1919. Ihre gesetzliche Verankerung er
hielt diese amtliche Prüfung aber erst durch das „Gesetz 
zum Schutz der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen" 
vom 5. März 1937. Dieses Gesetz bestimmt in § 4, daß 
die „Prüfung der zur Bekämpfung von Krankheiten 
oder Schädlingen geeigneten Verfahren, Mittel und 
Geräte" der Biologischen Reichsanstalt in Verbindung 
mit den Pflanzenschutzämtern obliegt. 

* Vortrag, gehalten auf dem 6. Internationalen Pflanzen
schutzkongreß in Wien, 30. August bis 6. September 1967. 
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Durch dieses Gesetz wurde bestimmt, daß die Pflan
zenschutzmittelprüfung in Deutschland durch die Bio
logische Reichsanstalt zu erfolgen hatte. Das Gesetz 
enthält aber keine Bestimmung, daß Pflanzenschutz
mittel, bevor sie auf den Markt gebracht werden, 
amtlich geprüft oder zum Handel zugelassen sein 
müssen. Es gibt daher in der Bundesrepublik Deutsch
land z. Z. noch keinen Prüfungszwang, d. h . keine obli
gatorische Prüfung für Pflanzenschutzmittel. Die Prüfung 
erfolgte vielmehr - und erfolgt auch heute noch - auf 
fr.eiwilliger Basis. Trotz des Fehlens eines solchen 
Prüfzwanges sind in der Bundesrepublik bis in die 
letzten Jahre etwa 95 °/o der auf den Markt gebrachten 
Pflanzenschutzmittel von den Herstellern freiwillig bei 
der Biologischen Bundesanstalt (BBA) zur Prüfung an
gemeldet und von der BBA geprüft und anerkannt 
worden. 



Die nach den von der BBA und dem amtlichen 
Pflanzenschutzdienst ausgearbeiteten Prüfungsricht
linien durchgeführte amtliche Prüfung und Anerken
nung der Mittel beruht auf einer biologischen Prüfung 
und beschränkt sich nicht auf die Feststellung der 
chemischen Zusammensetzung bzw. der physikalischen 
Eigenschaften der Präparate. Sie unterscheidet sich da
her wesentlich von einer Registrierung der Mittel auf 
Grund eines bestimmten Wirkstoffgehaltes. Dieses Prüf
verfahren war ein wesentlicher Ansporn für die Pflan
zenschutzmittelindustrie, Präparate zu entwickeln, die 
den steigenden Anforderungen an die phytosanitäre 
Wirkung und die hygienische Unbedenklichkeit der 
Mittel immer besser entsprachen. 

Trotzdem hat man sich in der Bundesrepublik 
Deutschland entschlossen, von dem bisher geübten 
System der freiwilligen Prüfung zur obligatorischen 
Prüfung überzugehen, weil mit den bisherigen gesetz
lichen Möglichkeiten nicht verhindert werden kann, 
daß Pflanzenschutzmittel in den Verkehr gebracht wer
den, die für bestimmte Anwendungszwecke oder auch 
generell unbrauchbar sind. In zunehmender Anzahl 
kamen in den letzten Jahren auch ausländische Präpa
rate auf den deutschen Markt, welche die Prüfung bei 
der BBA nicht durchlaufen hatten, und ihre Zahl wird 

· im Rahmen der Bestrebungen der EWG noch weiter , 
zunehmen. Dadurch steigt aber die Gefahr, die mit der 
Anwendung VO!J. Pflanzenschutzmitteln verbunden ist, 
die weder auf ihre biologische Eignung noch auf ihre 
hygienische Unbedenklichkeit ,geprüft sind. 

Obligatorische Prüfung 

Aus diesem Grunde und insbesondere, um diese 
Entwicklung aus der hygienisch-toxikologischen Sicht 
unter Kontrolle zu halten, wird das künftige „Pflanzen
schutzgesetz", mit dessen Erlaß in Kürze zu rechnen ist, 
vorschreiben, daß zum Schutz des Verbrauchers an 
Stelle der bisher freiwilligen Prüfung die obligatorische 
Prüfung von Pflanzenschutzmitteln tritt. 

Der Entwurf des Gesetzes bestimmt daher in § 7: 
,.Pflanzenschutzmittel dürfen nur eingeführt oder ge
werbsmäßig vertrieben werden, wenn sie von der BBA 
zugelassen sind." 

Die Situation auf dem Pflanzenschutzmittelmarkt wird 
sich somit nach Inkrafttreten des Pflanzenschutzge
setzes insofern grundsätzlich ändern, als künftig kein 
Präparat mehr in der Bundesrepublik vertrieben wer
den darf, das nicht von der BBA zum Handel zugelassen 
ist. Das gilt selbstverständlich auch für eingeführte 
Präparate. 

Antrag auf Zulassung 

Den Antrag auf Zulassung eines Präparates zum 
Handel kann nach dem Pflanzenschutzgesetz entweder 
der Hersteller, der Vertriebsunternehmer oder der 
Einführer stellen. Das Pflanzenschutzgesetz erweitert 
also den Kreis der Antragsteller gegenüber der der
zeitigen Situation insofern, als künftig nicht nur der 
Hersteller, sondern auch Vertriebsunternehmer und, 
Einführer die Prüfung bzw. Zulassung eines Präparates 
beantragen können. 

Der Antrag auf Zulassung muß nach den Bestimmun
gen der „Zulassungsverordnung" folgende allgemeine 
Angaben enfüalten: · 

1. Namen und Anschrift des Antragstellers, 
2. Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels, 
3. Zusammensetzung des Präparates (Vertrauliche Mit

teilung). 
4. Anwendungsgebiet, mit Angaben über Gefahren, 

die bei der Anwendung auftreten können, 
5. Gebrauchsanweisung, 

6. den Wortlaut, der für die Packungen und Packungs
beilagen vorgesehen ist, und Angaben über die 
Kennzeichnung des Präparates. 

Außer diesen allgemeinen Angaben hat der Antrag
steller dem Antrag, sofern es sich nicht um ein Normen
präparat handelt, beizufügen: 

7. Versuchsergebnisse über die biologische Wirksam
keit des Präparates. Diese Versuchsergebnisse treten 
an Stelle der bisherigen Vorprüfungsergebnisse. Sie 
brauchen künftig nicht mehr von amtlichen Prüf
stellen zu kommen, sondern können auch aus eige
nen Versuchen des Herstellers gewonnen sein. 

8. Angaben über hygienisch-toxikologische Eigenschaf
ten. Diese Angaben dienen dem Bundesgesundheits
amt (BGA) zur Beurteilung der toxikologischen 
Eigenschaften des Präparates. 

Für die Hauptprüfung kann die BBA vom Hersteller 
zusätzlich noch die Vorlage folgender Unterlagen ver
langen: · 

9. Analysenmeth_oden zur quantitativen Bestimmung 
der Wirkstoffe im Pflanzenschutzmittel und zur Be
stimmung der Wirkstoffrückstände und 

10. Untersuchungsergebnisse über das Verhalten der 
Wirkstoffe einschließlich ihrer Abbauprodukte und 
Rückstände auf oder in der Pflanze, im Boden und 
in Gewässern. 

Ablehnung der Prüfung 

Die BBA kann die Prüfung ganz oder für bestimmte 
Teilgebiete aus folgenden Gründen ablehnen: 
a) wenn die o.a. Voraussetzungen für die Prüfung nicht 

oder nicht termingerecht erfüllt sind, vor allem aber 
auch, wenn 

b) nach dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
zu erwarten ist, daß die vom Antragsteller vor
gesehene Anwendung zu Schäden für die Gesund
heit von Mensch und Tier führt und 

c) bei der BBA und den mit ihr zusammenarbeitenden 
Prüfstellen keine -ausreichenden Prüfungsmöglich
keiten bestehen. 

Prüfungsrichtlinien 

Ist ein Präparat für die Prüfung angenommen, so 
erfolgt die chemisch-physikalische Prüfung und die 
Prüfung gegen Pflanzenkrankheiten und -schädlinge 
wie bisher bei der BBA und den Pflanzenschutzämtern 
nach den Prüfungsrichtlinien der BBA. die in ihrer 
Neubearbeitung z. T. vor kurzem erschienen sind, z. T. 
sich im Druck befinden und laufend ergänzt werden. 
Diese Richtlinien sollen zusammen mit den Richtlinien 
des BGA für die hygienisch-toxikologische Prüfung 
auch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. 

Arten der Prüfung 

Bei der Zulassung wird man künftig zwischen drei 
Prüfungen unterscheiden. 

a) Hau p t p r ü f u n g, die grundsätzlich bei allen Prä
paraten vorgesehen ist, sofern man sich nicht auf 

b) eine ver ein f a eh t e Prüfung beschränken 
kann. Die vereinfachte Prüfung soll erfolgen, wenn 
z. B. an einem bereits zugelassenen Präparat nur 
geringfügige Anderungen der Beistoffe vorgenom
men sind. Die vereinfachte Prüfung wird sich be
schränken auf eine Nachprüfung der chemischen 
Zusammensetzung, der physikalischen Eigenschaf
ten und eine verkürzte Dberprüfung der biologi
schen Wirkung. 
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c) Die 3. Art der Prüfung ist die S t a n d a r d p r ü -
f u n g, die der bisherigen Normenprüfung ent
spricht. Die Zulassungsverordnung wird in einer 
Anlage die Präparategruppen aufführen, die auf 
Grund einer chemisch-physikalischen Standardprü
fung zugelassen werden können. Bei dieser Prüfung 
wird festgestellt, ob die Präparate den in den Nor
men der BBA festgelegten Standardwerten ent
sprechen. 

Im Gegensatz zur vereinfachten Standardprüfung ist 
die Hauptprüfung viel umfassender; sie erstreckt sich 
auf 

1. Prüfung der chemischen Zusammensetzung und der 
physikalischen Eigenschaften der Präparate. Diese 
Prüfung erfolgt wie bisher bei der BBA. 

2. Prüfung der hygienischen Eigenschaften des oder 
der im Präparat vorhandenen Wirkstoffe bzw. Bei
stoffe. Diese Prüfung erfolgt wie bisher durch das 
BGA. 

3. Prüfung der Wirksamkeit gegen tierische Schädlinge 
und Pflanzenkrankheiten. Diese Prüfung erfolgt bei 
der BBA und den mit ihr zusammenarbeitenden Stel
len des Deutschen Pflanzenschutzdienstes. In diese 
Prüfung eingeschlossen ist eine Prüfung auf Phyto
toxizität. 

4. Bei Präparaten mit noch nicht ausreichend bekann
ten Wirkstoffen gehören zur Hauptprüfung ferner 
Untersuchungen über das Verhalten des Wirkstoffes 
auf oder in der Pflanze bzw. im Boden und in Ge
wässern, wobei sich die Untersuchungen insbeson
dere auf den Abbau und Rückstände der Präparate 
bzw. Wirkstoffe zu erstrecken haben. 

Erteilung der Zulassung 

Ist die Prüfung durchgeführt, so wird über die Zulas
sung des Mittels zum Handel entschieden. Nach § 8 des 
Pflanzenschutzgesetzes wird die Zulassung erteilt, wenn 

1. das Pflanzenschutzmittel nach dem Stande der wis
senschaftlichen Erkenntnisse und der Technik hin
reichend wirksam ist, 

2. die Erfordernisse des Schutzes der Gesundheit von 
Mensch und Tier beim Verkehr mit gefährlichen 
Stoffen nicht entgegenstehen, 

3. das Pflanzenschutzmittel bei bestimmungsgemäßer 
und sachgerechter Anwendung keine schädlichen 
Auswirkungen für die Gesundheit von Mensch und 
Tier sowie keine sonstigen schädlichen Auswirkun
gen hat, die nach dem Stande der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse nicht vertretbar sind. 

Die vom BGA abzugebende Bestätigung der hygie
nischen Unbedenklichkeit bei "sachgemäßer Anwen: 
dung ist also Voraussetzung für die Zulassung des 
Präp!).rates. 

Sachverständigenausschuß 
Bei der Beurteilung, ob ein Präparat zum Handel zu

gelassen oder nicht zugelassen werden kann, stützt 
sich die BBA auf die Beratung durch einen Sachverstän
digena,usschuß - entsprechend den derzeitigen Prü
fungsausschüssen -, dessen Mitglieder vom Bundes
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
berufen werden. Diesem Ausschuß werden Vertreter 
der BBA, des BGA und des Pflanzenschutzdienstes an
gehören. 

Zulassungsdauer 
Die Zulassung ist im Normalfall auf eine Dauer von 

10 Jahren befristet, sie kann im Einzelfall auch für kür
zere Zeit festgesetzt werden. Nach Ablauf der Zulas
sungsfrist hat die BBA erneut zu überprüfen, ob sich 
das Präparat in der Praxis bewährt. In diesem Fall wird 
die Zulassung erneuert. 
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Die Zulassung kann auch vor Ablauf der Frist zu
rückgezogen werden, wenn die Voraussetzungen für 
die Zulassung nicht mehr gegeben sind, d. h. wenn z. B. 
auf Grund neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse ein 
Präparat oder Wirkstoff nicht mehr für die praktische 
Verwendung geeignet ist. 

Schwerpunktbildung 

Da nach Einführung der obligatorischen Prüfung die 
Anzahl der zu prüfenden Präparate besonders in den 
ersten Jahren erheblich ansteigen dürfte, wird es nicht 
mehr möglich sein, die Beteiligung an der Prüfung be
liebig vielen Prüfstellen zu überlassen. Die BBA wird 
vielmehr nach Ubereinkunft mit den Prüfstellen fest
legen, bei welchen Prüfstellen die Prüfung bestimmter 
Mittelgruppen zu erfolgen hat. Es werden also Schwer
punkte gebildet werden müssen für die Prüfung von 
Mitteln z. B. gegen Obstbaumschädlinge und -krank
heiten, gegen Krankheiten und Schädlinge im Gemüse
bau, gegen Unkräuter, d. h. praktisch lür alle Prüfver
fahren, die in den „Bedingungen für die amtliche Prü
fung von Pflanzenschutz- und Vorratsschutzmitteln" be
reits aufgeführt sind oder noch hinzukommen werden. 
Dabei werden jeweils diejenigen Prüfstellen in die 
Schwerpunkte einzubeziehen sein, die über besondere 
Erfahrungen und Möglichkeiten auf dem betreffenden 
Prüfungssektor verfügen. 

Prüfungsgebühren 

Die Notwendigkeit zur Konzentration muß aber auch 
noch aus einem anderen Grunde angestrebt werden. 
Mit dem neuen Pflanzenschutzgesetz ist auch die Schaf
fung einer neuen Gebührenordnung vorgesehen. Da 
der Gesetzgeber eine Kostendeckung der Prüfung durch 
die Prüfungsgebühren anstrebt, wird eine erhebliche 
Steigerung der Gebühren nicht zu umgehen sein. Die 
Prüfungsgebühren werden dabei nach der Anzahl der 
zu beteiligenden Prüfstellen berechnet werden müssen. 
Um die Gebühren auf einer tragbaren Höhe zu halten, 
muß die Anzahl der Prüfstellen, die an den verschiede
nen Prüfungsverfahren zu beteiligen sind, _generell fest
gelegt werden, wobei für Präparate mit neuen Wirk
stoffen die Anzahl von Prüfstellen größer sein muß als 
bei Präparaten mit Wirkstoffen, die im Pflanzenschutz
mittelverzeichnis schon seit 3 oder 5 Jahren für die be
treffende Indikation aufgeführt sind. 

Auf jeden Fall sollte aber vermieden werden, daß 
die Entwicklung neuer und besserer Pflanzenschutzmit
tel durch die Höhe der Prüfungsgebühren abgebremst 
wird. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß diese 
Ausführungen über die künftige Regelung der Pflan
zenschutzmittelprüfung den z. Z. vorliegenden Entwür
fen des künftigen Pflanzenschutzgesetzes bzw. der Zu
lassungsverordnung entsprechen. Ob noch irgendwel
che Anderungen daran vorgenommen werden, bleibt 
abzuwarten. 

Summary 
' According to the draft of the new crop protection law it 
will only be allowed in future to distribute and import crop 
protection products in the Federal Republic of Germany 
if they are approved by the Biologische Bundesanstalt (BBA) . 
The present testing of pesticides on voluntary basis will be 
changed in an obligatory one. The tests of the biological effect 
will be executed by the BBA in cooperation with the Deut
scher Pflanzenschutzdienst. The toxicological properties will 
be examinated by the Bundesgesundheitsamt. 

The prepositions communicated in this report must be 
satisfied before· a pesticide will be admitted to the test 
according to the draft of an admission order and before a 
pesticide will be approved in consequence of the draft of the 
new law for crop protection. 

Eingegangen am 14. September 1967. 




